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2. Analyse der lst-Versorgung im vorläufigen Erschließungsgebiet

Zur Ermittlung der für einen geförderten Ausbau in Betracht kommenden ,,weißen NGA-Flecken" t im
Gemeindegebiet hat die Gemeinde die Versorgung mit Breitbanddiensten im Download und im Upload
anhand öffentlich zugänglicher Quellen ermittelt. Die lst-Versorgung für ein vorläufig definiertes Er-
schließungsgebiet ist in einer Karte dokumentiert und auf der lnternetseite der Gemeinde (mit Verlin-
kung auf dem zentralen Onlineportal www.schnelles-internet.bayern.de) veröffentlicht
(vvv'rw.schneizlreuth.de/gemeinde/1. Ein Leitfaden zur Darstellung der lst-Versorgung kann auf dem
zentralen Onlineportal heruntergeladen werden.

Die Gemeinde Schneizlreuth fordert die Netzbetreiber bzw. lnfrastrukturinhaber hiermit auf, die darge-
stellte lst-Versorgung zu prüfen und sich zu äußern, falls Unvollständigkeiten oder Fehler enthalten
sind. ln diesem Falle hat der Netzbetreiber bzw. lnfrastrukturinhaber kartografisch darzustellen
und anhand des technischen Konzepts nachzuweisen, welche Bandbreiten im Upload und im
Download für alle Anschlussinhaber in dem bezeichneten Gebiet schon jetzt angeboten werden.

3. Meldung eigener lnfrastruktur an die Bundesnetzagentur und grundsätzliche Bereitschaft
zur Bereitstellung der passiven lnfrastruktur

Jeder an einem möglichen späteren Auswahlverfahren teilnehmende Netzbetreiber, der über eine
eigene passive lnfrastruktur im vorläufigen Erschließungsgebiet verfügt, muss mit Angebotsabgabe
bestätigen, dass er die Daten zu dieser lnfrastruktur der Bundesnetzagentur zur Einstellung in deren
lnfrastrukturatlas zum Stichtag 1.7. eines jeden Jahres zur Verfügung gestellt hat. ln diesem Falle hat
sich der lnfrastrukturinhaber auch grundsätzlich bereit zu erklären, seine passive lnfrastruktur anderen
an einem möglichen späteren Auswahlverfahren teilnehmenden Netzbetreibetn zut Verfügung zu
stellen. Sofern im vorläufigen Erschließungsgebiet nach dem Stichtag 1.7. lnfrastruktur erstellt wurde,
ist diese der Gemeinde im Rahmen der Markterkundung mitzuteilen.

Die Ergebnisse der Markterkundung werden dokumentiert und auf der lnternetseite der Gemeinde (mit

Verlinkung auf dem zentralen Onlineportal www.schnelles-internet.bayern.de) veröffentlicht. Der Ge-
meinde mitgeteilte lnfrastrukturdaten werden nicht verötfentlicht, sondern nur Bewerbern im Auswahl-
verfahren auf Anforderung mitgeteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass allfällige lnformationen zum laufenden Verfahren (2.B. eine etwaige
Fristverlängerung) in elektronischer Form auf der Gemeindehomepage bereitgestellt werden. lnteres-
senten werden daher aufgefordert, die Gemeindehomepage regelmäßig zu überprüfen.
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,,weißer NGA-Fleck" liegt nach den Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfe im Zu-

sammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau (ABl C 2013 2511) dann vor, wenn kein NGA-Netz vorhanden ist, d.h. wenn

folgende TeChnologien nicht vorhanden sind: DOCSIS 3.0 oder höher, VDSL2 oder höher, FTTB/H Netze, hochleistungsfähige

Funknetze, z.B. LTE. Wenn die mit NGA-Netzen assoziierten Mindestbandbreiten von 30 MbiVs im Download und 2MbiVs im

Upload nicht erreicht werden, so liegt, ungeachtet von der im Einsatz befindlichen Technologie, ein ,,weißer NGA Fleck" vor.
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